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RS OGH 1938/3/23 1Ob233/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1938

Norm

VersVG §150

Rechtssatz

Die Kosten des gemäß (§ 121 Abs 1 OeVersVG) geführten Rechtsstreites sind (im Rahmen des Abs 2 dieser

Gesetzesstelle) vom Versicherer auch dann zu ersetzen, wenn der eingeklagte Betrag die Versicherungsumme

überstieg, die Klage aber abgewiesen wurde.
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